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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102134001002

Leistungsbezeichnung I Stromsteuer - Erlaubnis Erteilung für
Landstromversorgung

Leistungsbezeichnung II Steuerermäßigung für die Landstromversorgung von
Wasserfahrzeugen beantragen

Typisierung 1 - Bund: Regelung und Vollzug

Quellredaktion Bund

Freigabestatus Katalog fachlich freigegeben (gold)

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext StromStV, Stromsteuerverordnung, Ermäßigung,
Landstrom, Landstromanschluss, Landseitige
Stromversorgung, Steuerermäßigung, Gewerblich,
Stromsteuer, Stromsteuergesetz, StromStG,
Stromverbrauch, Schifffahrt, Landstromversorgung,
Erlaubnis, Hafen, Wasserfahrzeug, Steuer

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung
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Verrichtungskennung Erteilung (1)

SDG-Informationsbereich Verbrauchsteuern: Informationen über die
allgemeinen Vorschriften, Sätze und
Ausnahmeregelungen, Verbrauchsteuerregistrierung
und -zahlung, Verbrauchsteuererstattung

Lagen Portalverbund Sonstige Steuern (1060800), Steuern und Abgaben für
Betriebe (2040200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 22.09.2023

Fachlich freigegen durch Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/
https://www.gesetze-im-internet.de/stromstv/

Teaser Für gewerbliche Wasserfahrzeug, die im Hafen liegen
und während der Liegezeit Landstrom nutzen, können
Sie eine Steuerermäßigung beantragen. Die Erlaubnis
erhalten Sie beim örtlich zuständigen Hauptzollamt.

Volltext Wenn Sie für Ihre Wasserfahrzeuge während der
Hafenliegezeit Landstrom nutzen, gilt in vielen Fällen
ein ermäßigter Stromsteuersatz.

Anspruch auf Stromsteuerermäßigung haben Sie,
wenn Sie

  • das Wasserfahrzeug gewerblich nutzen und 
  • eine entsprechende Erlaubnis des örtlich
zuständigen Hauptzollamts besitzen. 

Für Unternehmen, die von einem Ort außerhalb des
deutschen Steuergebietes betrieben werden, oder für
Personen ohne Wohnsitz im deutschen Steuergebiet,
ist das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk Sie
erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.

Die Stromsteuer wird anhand der Einheit
Megawattstunden (MWh) bemessen. Der
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Regelsteuersatz beträgt 20,50 EUR je Megawattstunde.
Bei einer Steuerermäßigung wegen
Landstromversorgung im Hafen liegender
Wasserfahrzeuge reduziert sich die Steuer um 20,00
EUR. Sie beträgt dann nur noch 0,50 EUR je
Megawattstunde.

Erforderliche Unterlagen • Betriebserklärung
  • gegebenenfalls. Formular 1139"Staatliche Beihilfen"
  • Registerauszug des Handels-, Genossenschafts- oder
Vereinsregister, in dem Ihr Unternehmen eingetragen
ist
  • gegebenenfalls Erklärung über die Bestellung einer
oder eines Beauftragten
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?i
d=1457a_20

Voraussetzungen • Sie betreiben gewerbliche Schifffahrt und beziehen
für Ihre Wasserfahrzeuge Landstrom 
  • Sie halten die staatlichen Vorgaben für die
Steuerermäßigung ein.
  • Sie führen ein Belegheft. 
  • Sie führen Aufzeichnungen über die im Kalenderjahr
steuerbegünstigt entnommenen Strommengen.
  • Sie zeichnen die steuerbegünstigten Zwecke für
einen sachverständigen Dritten nachprüfbar auf.
  • Sie zeigen an, sofern sich an den angemeldeten
Verhältnissen etwas ändern sollte.

Kosten Es fallen keine Kosten für Sie an.

Verfahrensablauf Den Antrag auf Steuerermäßigung für
Landstromversorgung können Sie schriftlich oder
online beim örtlich zuständigen Hauptzollamt
beantragen. 

Schriftlicher Antrag

  • Gehen Sie auf die Internetseite des deutschen Zolls
und rufen Sie von dort das Formular "Antrag auf
Erteilung/Änderung einer Erlaubnis zur
steuerbegünstigten Entnahme von Strom landseitigen
Stromversorgung von Wasserfahrzeugen" (Formular
1457) auf. Sie können das Formular direkt am
Computer ausfüllen.
  • Drucken Sie das ausgefüllte Formular aus und fügen
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Sie gegebenenfalls die erforderlichen Unterlagen bei.
  • Unterschreiben Sie das ausgefüllte Formular und
reichen Sie es bei Ihrem zuständigen Hauptzollamt ein.
Das Hauptzollamt prüft Ihren Antrag.
  • Sie erhalten den Bescheid mit der Einzelerlaubnis
oder eine Ablehnung.
  • Im Falle einer Einzelerlaubnis wird Ihnen ein
Erlaubnisschein ausgestellt, der zeigt, dass Sie
berechtig sind, den Strom zum ermäßigten Steuersatz
zu beziehen.

Online-Antrag

  • Rufen Sie den Online-Dienst des deutschen Zolls
unter www.zoll-portal.de auf 
  • Um eine Stromsteuerermäßigung über das
Zollportal zu beantragen, müssen Sie sich einmalige
registrieren. Für die Registrierung und alle
Anmeldungen benötigen Sie einen Identitätsnachweis
via ELSTER oder Online-Ausweisfunktion mit
Personalausweis. 
  • Sind Sie registriert, wählen Sie das Formular
"Energie- und Stromsteuer (Weitere Anträge)", füllen es
aus und fügen gegebenenfalls noch Unterlagen hinzu. 
  • Senden Sie den Antrag ab. Das Hauptzollamt prüft
Ihren Antrag.
  • Sie erhalten eine Nachricht, dass Sie den Bescheid
mit der Einzelerlaubnis oder eine Ablehnung im
Zoll-Portal abrufen können.
  • Im Falle einer Einzelerlaubnis wird Ihnen ein
Erlaubnisschein ausgestellt, der zeigt, dass Sie
berechtig sind, den Strom zum ermäßigten Steuersatz
zu beziehen.

Bearbeitungsdauer 1 - 182 Tag(e)

Frist Es gibt keine Fristen.

weiterführende
Informationen

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauc
hsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerermaessi
gung/steuerermaessigung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauc
hsteuern/Energie/Beihilferechtliche-Vorgaben/beihilfer
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echtliche-vorgaben_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauc
hsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerermaessi
gung/Anwendungsfaelle/anwendungsfaelle_node.html
#doc292884bodyText2

Hinweise Es gibt keine Hinweise oder Besonderheiten.

Rechtsbehelf • Einspruch
  • Klage vor dem Finanzgericht
  • Gegen den Bescheid des Hauptzollamtes kann
innerhalb eines Monats Einspruch eingelegt und im
weiteren Verfahren gegebenenfalls auch ein
Klageverfahren vor dem Finanzgericht geführt werden.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das für Sie
zuständige Hauptzollamt oder Ihren Rechtsbeistand.

Kurztext • Stromsteuer - Erlaubnis Erteilung für
Landstromversorgung
  • Steuerermäßigung für gewerbliche
Wasserfahrzeuge, die Landstrom beziehen
  • Erforderlich: Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur
steuerermäßigten Entnahme von Stromfür die
landseitige Stromversorgung von gewerblich genutzten
Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt
  • Dem Antrag sind beizufügen: Betriebserklärung,
Registerauszug
  • Antrag muss schriftlich gestellt werden
  • zuständig: örtlich zuständiges Hauptzollamt

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Stromsteuer - Erlaubnis Erteilung für
Landstromversorgung, Stromsteuer - Erlaubnis
Erteilung für Landstromversorgung
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